
Sehr geehrte Damen und Herren,

als (ehemaliger) Sondervertragskunde im Variotarif von E.ON-Mitte/Stadtwerke Gelnhausen seit 
dem Jahre _________ habe ich Ihnen mit Schreiben vom ____________ mitgeteilt, dass ich die 
in  diesem  Tarif  enthaltene  Preisgleitklausel  wegen  mangelnder  Transparenz  für  unwirksam 
erachte. Ich habe dazu auf das einschlägige Urteil des OLG Frankfurt (Stadtwerke Gelnhausen ./. 
Bund der Energieverbraucher, Az.1 U 41/07) verwiesen, das zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Rechtskraft erlangt hatte.

Vorsorglich hatte ich mit o. g. Schreiben, für den Fall, dass das OLG-Urteil rechtskräftig würde, 
eine  Forderung  nach  Rückzahlung  von  Entgeltbestandteilen  aus  Preiserhöhungen  geltend 
gemacht und die künftigen Zahlungen unter den Vorbehalt von Rückforderungen gestellt.
Nachdem nunmehr o.g. Urteil des OLG-Frankfurt rechtskräftig wurde, fordere ich Sie hiermit 
zur  Rückzahlung jener  Entgeltbestandteile  auf,  die  Sie  mir  aufgrund von rechtsunwirksamen 
Preiserhöhungen in Rechnung gestellt haben.

Ich  weise  darauf  hin,  dass  ich  meiner  Forderung  den  Verbrauchszeitraum  __________  bis 
_________ und den Arbeitspreis, wie er zum Zeitpunkt meines Eintritts in den Variotarif von 
Ihnen verlangt wurde, zugrunde gelegt habe.

Meine Forderung beträgt € __________.

Ich erwarte Ihre Rückzahlung bis zum ___________ auf meinem Konto ___________________
bei ______________________________, BLZ ______________________________.

Mit freundlichen Grüßen
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